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Sehr geehrter Herr Stadtbürgermeister Heil, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Stadtrates,  

 

die wesentlichen Anregungen der Fachplanungsträger und Verbände aus den Verfahren 

gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Stadtrat 

zu bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.  

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) BauGB  

1. Struktur und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz, Regionalstelle Was-

serwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Kurfürstenstraße 12-14, 

56068 Koblenz, E-Mail vom 10.05.2021  

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Große Lang-

gasse 29, 55116 Mainz, E-Mail vom 27.04.2021 

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie-Erdgeschichte-, 

Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, E-Mail vom 27.04.2021 

4. Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“, Postfach 27, 67683 Weiler-

bach, Schreiben vom 19.05.2021 

5. Stellungnahme von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Gemeinden 

ohne Anregungen oder Bedenken 

 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 

BauGB 

 keine 

 

III. Stellungnahmen aus den Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

 Keine 

 

Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein.  

 

Den Abwägungs- und Beschlussvorschlägen ist eine Kopie des jeweiligen Anschreibens 

des Trägers öffentlicher Belange bzw. des Bürgers angefügt. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Kai Schad/cm    i.A. Dennis Behrami/cm 

B. Eng. Landschaftsarchitektur  M. Sc. Stadt- und Regionalplanung 

Boppard-Buchholz, Juni 2020 
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) BauGB 
 

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-

fallwirtschaft und Bodenschutz, Kurfürstenstraße 12-14, 56068 Koblenz, E-Mail 

vom 25.05.2021 

 

Seitens der SGD Nord Rheinland-Pfalz, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 

und Bodenschutz, wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
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Es werden Aussagen zur Starkregenvorsorge getroffen. 

 

Abwägung: 

Die Gefährdungsanalyse zeigt Bereiche an der Periphere des Plangebiet „Liebfrauenberg“, 

die von der eigentlichen Planung nicht betroffen ist (Geländeeinschnitte in Randlage). 

Sollte das Starkregenkonzept von Meisenheim vor Abschluss des Bauleitplanverfahrens 

vorliegen, wird dieses explizit berücksichtigt werden. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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2. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Mainz, Große 

Langgasse 29, 55116 Mainz, E-Mail vom 27.04.2021 

 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe , Direktion Landesarchäologie, nimmt wie folgt Stel-

lung: 

 

 
 

Es wird auf allgemeine rechtliche Grundlagen zum Thema archäologischer Funde hinge-

wiesen. Der Bereich „Auf dem Scheidenberge“ befindet sich in einem Grabungsschutzge-

biet. 

 

Abwägung: 

Die Lage des Bereichs „Auf dem Scheidenberge“ ist im Umweltbericht der Begründung zu 

ergänzen. Allgemeine Verweise auf geltendes Recht im Bereich „Liebfrauenberg“ sind 

nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Lage des Bereichs „Auf dem Scheidenberge“ wird im Umweltbericht der Begründung 

ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie –Erdgeschichte-, 

Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, E-Mail vom 27.04.2021 

 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie-Erdgeschichte-, nimmt 

wie folgt Stellung: 

 

 

 
Es wird eine fehlende Beteiligung an den bisherigen Bebauungsplänen bemängelt und ein 

Begehungstermin der durchgeführten Bebauung sowie eine Besprechung der geplanten 

Erweiterung gefordert. 

 

Es werden außerdem Auflagen für eine Bebauung gemacht. 

 

Abwägung: 

Die bisher erfolgen Bauarbeiten im Gebiet des Ursprungsbebauungsplans sind nicht Ge-

genstand des aktuellen Verfahrens und können in diesem nicht behandelt werden. Das 

Vorhandensein von Bodendenkmälern ist im Umweltbericht der Begründung zu ergänzen. 

Aussagen bezüglich baulicher Maßnahmen sind nicht auf Ebene des Flächennutzungsplans 

zu behandeln.  

 

Beschlussvorschlag:  

Das Vorhandensein von Bodendenkmälern wird im Umweltbericht der Begründung er-

gänzt. 
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Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 



Seite 8, Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans 

der ehemaligen VG Meisenheim im Bereich der Stadt Meisenheim (Liebfrauenberg und 

auf dem Scheidenberge), nach §§ 2(2), 3 (1) und 4 (1) BauGB, Stand Juni 2021 

 

 

 

4. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarten Gemeinden 

ohne Anregungen oder Bedenken 

 

1. LBB Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Idar-Ober-

stein, Am Pilchenberg 65, 55743 Idar-Oberstein, Schreiben vom 10.05.2021 

2. SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH, Bismarckstraße 14, 67655 Kaiserslau-

tern, Schreiben vom 30.04.2021 

3. Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“, Postfach 27, 67683 Weiler-

bach Schreiben vom 19.05.2021 
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II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 (1) BauGB 
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III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 
 


